
REPUBLIK OSTERREICH 
DER PRÄSIDENT DES NATIONALRATES Wien, am 17. November 1995 

A N FRA G E B E A N T W 0 R TUN G 
zu 
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11-
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11 

Di e Abgeordneten Auer und Koll egen haben an mi ch am 17. November 1995 
eine Anfrage betreffend Abgabe von zwei Stimmzetteln durch einen Abgeord
neten des Nationalrates bei einer namentlichen Abstimmung gerichtet, die 
folgenden Wortlaut hatte: 

"Den unterfertigten Abgeordneten sind Informationen zugegangen, wonach 
bei einer namentlichen Abstimmung während der laufenden Sondertagung ein 
Abgeordneter zwei Stimmzettel abgegeben haben soll. 

Di e unterfert i gten Abgeordneten ri chten daher an den Präs i denten des 
Nationalrates nachstehende 

Anfrage: 

1. Ist es richtig, daß bei einer namentlichen Abstimmung ein Abgeordne
ter des Nationalrates zwei Stimmzettel abgegeben hat? 

2. Wenn ja, um welchen Abgeordneten handelt es sich? 

3. Bei welcher nament 1 i chen Abstimmung wurden von ei nem Abgeordneten 

zwei Stimmzettel abgegeben? 

4. Wurde das Ergebnis der Abstimmung im Stenographischen Protokoll ent
sprechend korrigiert?" 

IAB PR 

IJPR 
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Diese Anfrage beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

Bei der Durchsicht der Stimmzettel zu der namentl ichen Abstimmung über 
die Fristsetzungsanträge betreffend den Antrag 253/A (Strafgesetz
buchnovelle) hat sich herausgestellt, daß unter den Stimmzetteln ein Ja
St immzette 1, 1 autend auf den Abgeordneten Dr. Koste 1 ka, zweifach ent
halten war. 

Ich habe daraufhin veranlaßt, daß im Stenographischen Protokoll eine ent
sprechende Korrektur und eine den Sachverhalt offenlegende Anmerkung vor
genommen wird (siehe Anlage). 

Ich habe zugleich veranlaßt, daß der zum Zeitpunkt der Abstimmung den 
Vorsitz führende Zweite Präsident Dr. Neisser vom Sachverhalt informiert 
wird, was unverzüglich erfolgte. 

Auf die Feststellung des den Vorsitz führenden Präsidenten, daß der ent
sprechende Antrag keine Mehrheit gefunden hat, hatte dieser bedauerliche 
Zwischenfall keinen Einfluß. 

Obwohl sich bei namentlichen Abstimmungen allfällige Irrtümer dieser Art 
spätestens bei der Vorbereitung des Stenographischen Protokolls heraus
stellen, wurde die Parlamentsdirektion angewiesen, bei namentlichen 
Abstimmungen zusätzl iche Vorkehrungen zu treffen, damit Irrtümer oder 
Fehler beim Abstimmungsvorgang möglichst nicht passieren bzw.sofort auf
geklärt werden. 

Anlage 

17/ABPR XIX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



\' Anlage 

N amen tl i eh e A b s tim m u n 9 

am Montag, dem 13. November 1995 (56. NR-Sitzung) 

zu den Fristsetzungsanträgen der Abgeordneten Dr. Kostelka, Dr. Petrovic, 

Dr. Schmidt betreffend den Antrag 253/A - Strafgesetzbuchnovelle 

Abgegebene Stimmen: 178 *), davon RJaR-Stimmen: 86 *), RNeinR-Stimmen: 92 

Mit RJa" stimmten die Abgeordneten: 

Achs 
Anschober 
Antoni 
Barmüll er 
Bauer Sophie 
Brix 
Buder 
Bures 
Cap 
Dietachmayr 
Dunst 
Eder Kurt 
Ederer Brigitte 

. Edl er Josef 

Elmecker Robert 
Firlinger 
Fischer 
Frischenschlager 
Fuchs 

*) Bei der Bekanntgabe des Abst i mmungsergebni sses wurden i rrtüml ich 179 
abgegebene Stimmen sowi e 87 Ja-Stimmen verkündet, wei 1 ei ne namentl i che 
Stimmkarte doppelt abgegeben worden war. An der Feststellung des 
Präs i denten, daß der Antrag abge 1 ehnt wurde, ändert sich 
selbstverständlich nichts. 

17/ABPR XIX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




